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Arbeitskreis Musik 

präsentiert sich neu im Internet

Seit Anfang des Jahres präsentiert sich der „Arbeitskreis Musik“ als Vertreter 

der 171 Musikzüge mit 5 259 Angehörigen im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg mit einer komplett überarbeiteten Internetseite.

Auf der Verbandsseite www.feuerwehr-bw.de klickt man auf das Kapitel „Feuerwehrmusik“ und erreicht damit direkt die Startseite des AKM. In über 10 Rubriken wird dargestellt, welche Aufgaben durch den Arbeitskreis Musik übernommen werden.

Angefangen bei der Beschreibung der Tätigkeitsfelder des Landesstabführers Joachim Wörz als ersten Repräsentanten der Feuerwehrmusiker in Baden-Württemberg und den untergeordneten Regierungsbezirks- und Kreisstabführern kann man auch ausführliche Informationen über das Lehrgangswesen erhalten. Hierfür zeichnet der Landesausbildungsleiter  Wilfried Schmid verantwortlich. Die Anmeldeformulare zu Lehrgängen sowie die zugehörigen Ausschreibungen

können heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Besonders wichtig ist auch ein immer aktuell geführter Terminkalender, der über Lehrgänge, Verbandsveranstaltungen,  Tagungen, Jubiläen und vieles mehr informiert.

Geplant sind umfangreiche Aufschriebe zu Wertungs- und Kritikspielen. Auch Presseberichte sind abrufbar. Eine weitere Seite stellt die Adressen der Funktionäre  und das Einzugsgebiet der einzelnen Regierungsbezirke dar.

Nicht fehlen darf ein Gästebuch, das auf zahlreiche Einträge mit Meinungen und Anregungen hofft. Weiter steht ein Forum zur Verfügung, das allen Feuerwehrmusikern die Möglichkeit geben soll,  per Eintrag einen Ausbilder zu suchen,  Instrumente anzubieten und zu suchen,  Notenliteratur und Informationen zu Musikerverlagen auszutauschen,  Erfahrungen zu Instrumentenbauern und –händlern einzubringen,  Auftritte und Termine bekannt zu geben sowie einen allgemeinen Gedankenaustausch zu betreiben und freundschaftliche Kontakte zu knüpfen.

Grundsätzliches aus dem Handbuch der Feuerwehrmusik kann von jedem Zug- oder Stabführer  eingesehen werden. So kann beispielsweise die Geschäftsordnung für Musikzüge in der aktuellen Form ab sofort abgerufen werden.

Ein Besuch sei also jedem als einschlägige Informationsquelle zum Thema Feuerwehrmusik wärmstens empfohlen.
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